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lions, la création d'un Office fédéral de la communication. Le
Conseil national a approuvé cette décision le 21 mars 1991.
Si les deux conseils approuvent la création d'un office fédéral,
encore faut-il l'attribuer à un département. Dans son message,
le Conseil fédéral propose le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie. La modification de
l'ordonnance y relative doit être adoptée par les Chambres fé-
dérales. L'arrêté fédéral concernant a été approuvé à l'unani-
mité par le Conseil des Etats dans sa séance du 6 juin 1991.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt, den Entwurf des Bundesbeschlus-
ses über die Genehmigung einer Aenderung der Verordnung
über die Zuweisung der Aemter an die Departemente und der
Dienste an die Bundeskanzlei vom 11. März 1991 anzuneh-
men.

Proposition de la commission
La commission propose d'adopter le projet d'arrêté fédéral re-
latif à l'approbation de l'ordonnance concernant l'attribution
des offices aux départements et des services à la Chancellerie
fédérale du 11 mars 1991.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière
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Kategorie IV, Art. 68 GRN - Catégorie IV, art. 68 RCN

Leuenberger Moritz, Berichterstatter: Zunächst eine Bemer-
kung zu Artikel 685d Absatz 4: Der Text lautet dort: «Sind börs-
lich gehandelte Namenaktien durch Erbgang oder eheliches
Güterrecht erworben worden, kann der Erwerber nicht abge-
lehnt werden.» Die Kommission fordert die Redaktionskom-
mission auf, den Text zu ergänzen: «durch Erbgang oder Erb-
teilung». Wir machen das deswegen, weil in einem anderen
Gesetz das Bundesgericht auf entsprechende Beschwerde
hin entgegen der Auffassung unseres Rates plötzlich gesagt
hat, im Begriff «Erbgang» sei die Erbteilung nicht Inbegriffen,
obwohl wir davon ausgingen, sie sei erfasst. Was die Vinkulie-
rungsordnung angeht, sind wir auf das Konzept des Ständera-
tes eingeschwenkt. Das betrifft die Artikel 685e und 685f.

Dieses Konzept des Ständerates sieht vor, dass bei börsenko-
tierten Namenaktien, wenn sie börslich erworben wurden, die
Veräussererbank eine Mitteilung über den Verkauf machen
muss. Das heisst, es handelt sich eigentlich um eine Abmel-
dung des Veräusserers als Eigentümer. Die Gesellschaft
weiss dann, dass diese Namenaktien verkauft worden sind.
Die Anmeldung erfolgt durch den Erwerber. Im Moment, wo er
sich anmeldet, gehen die Vermögensrechte der Namenaktien
auf ihn über. Im Moment, wo er durch die Gesellschaft aner-
kannt wird, gehen die Mitwirkungsrechte, also auch das
Stimmrecht, über. Durch diese Regelung wird vermieden,
dass es sogenannte Dispoaktien gibt. Beim ausserbörslichen
Erwerb ist es so, dass theoretisch zwar das Institut des Buch-
aktionärs noch bestehen könnte, aber der Käufer kennt ja den
Verkäufer. Indem der Käufer sich anmeldet, wird ein Buchak-
tionär vermieden. Wir schliessen uns diesbezüglich vollum-
fänglich und einstimmig dem Ständerat an.
Der Ständerat hat dann bei den Uebergangsbestimmungen
mit Artikel 4a (neu) noch eine Aenderung vorgenommen. Es
geht um folgendes Problem: Es gibt viele Gesellschaften, die
einfach die Quoren, wie sie das Gesetz vorschreibt, in ihre Sta-
tuten übernommen haben. Wenn sie sich nun dem neuen
Recht anpassen wollen, sollen sie dies mit einfachem Mehr
tun können, denn sonst können sie unter Umständen in
Schwierigkeiten kommen und die Anpassung gar nicht vor-
nehmen.
Im Namen der Kommission möchte ich hier ausdrücklich fest-
halten, dass wir davon ausgehen, dass jede Gesellschaft, die
in ihren Statuten die Quoren des Gesetzes kennt, ob sie nun
ausdrücklich auf das Gesetz verweist oder nicht, durch diese
Uebergangsbestimmung erfasst ist.
Damit wäre die letzte Differenz zum Ständerat ausgeräumt,
und ich bitte Sie, in einer kleinen Gedenksekunde des Endes
der langjährigen Aktienrechtsreform zu gedenken. Meine Aus-
'führungen gelten auch für den Berichterstatter französischer
Sprache.
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Jaeger, Berichterstatter: Ich möchte Ihnen zuerst nochmals
ganz kurz die Fakten darlegen, wie sie sich auch in der Kom-
mission präsentiert haben; dann möchte ich einige Ueberle-
gungen zur näheren Zukunft machen und am Schluss noch ei-
nige Anmerkungen zum Problem der Finanzreformen in der
Schweiz.
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